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Abschnitt II (Änderung des Kantonsratsbeschlusses über die Entschädigung der Mitglieder und 

der Fraktionen des Kantonsrates vom 20. Februar 1991): 

 

Ziff. 1:    Die Entschädigungen für die Mitglieder des Kantonsrates nach 

Art. 150 des Geschäftsreglements des Kantonsrates werden wie 

folgt festgesetzt: 

a) Taggeld: Fr. 400357.– für eine Sitzung von zwei Stunden 

Dauer oder mehr, Fr. 200179.– für eine Sitzung von weniger 

als zwei Stunden Dauer; 

b) erhöhtes Taggeld für zwei oder mehr Sitzungen von insgesamt 

wenigstens vier Stunden Dauer am gleichen Tag: Fr. 600536.–; 

c) Entfernungszuschlag je Strassenkilometer: Fr. –.70. 

 

 

Ziff. 1bis (neu im Nachtrag): Die Grundentschädigung für die Mitglieder des Kantonsrates nach 

Art. 149ter des Geschäftsreglements des Kantonsrates wird auf 

Fr. 2 0001'786.– je Jahr festgesetzt. 

 

 

Begründung: 

 

Mit dem XXVII. Nachtrag zum Geschäftsreglement des Kantons-

rates (Entschädigungen und berufliche Vorsorge) soll für die Mit-

glieder des Kantonsrates eine allgemeine Vorsorgelösung ein- 

geführt werden, indem auf der Entschädigung der Kantonsrats- 

tätigkeit jährlich ein prozentualer Vorsorgebeitrag als neuer Lohn-

bestandteil ausgerichtet wird. Die FDP begrüsst diesen System-

wechsel, da damit eine weder gesetzlich noch reglementarisch 

abgestützte Behelfslösung abgelöst, ein unverhältnismässig ho- 

her administrativer Aufwand gesenkt und die Ungleichbehandlung 

einzelner Mitglieder des Kantonsrates aufgehoben werden kann. 

Die Auszahlung eines jährlichen Vorsorgebeitrags in der Höhe von 

12 Prozent der jeweiligen Bruttoentschädigung entspricht faktisch 

jedoch einer Erhöhung der Entschädigungen um ebendiese 12 

Prozent. Da eine solche Entschädigungserhöhung keineswegs 

das Ziel dieses Nachtrags war, wird beantragt, die Entschädi-

gungsansätze so zu senken, dass eine weitgehend kostenneut-

rale Umsetzung möglich ist. 

 

 


